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SYMPOSIUM LEITUNGSBAU  

Der Boden braucht bis zu  
acht Jahre zur Regeneration
Symposium zum Bau von Erdkabeln auf Landwirtschaftsflächen

Letzte Woche veranstaltete der Hauptverband der landwirtschaftlichen Buchstel-
len und Sachverständigen (HLBS) ein Symposium zum Leitungsbau. Dabei wur-
den zahlreiche Aspekte der Erdverkabelung im Rahmen des Netzausbaus zur 
Stromübertragung vom Norden Deutschlands in die Mitte und den Süden the-
matisiert. Die Problemstellung reichte von den Planungsverfahren über den Scha-
denersatz bei Ackerbau und Tierhaltung und dessen Versteuerung bis zur Rekul-
tivierung beanspruchter Flächen. 

würdigkeit im Verhältnis zu anderen 
Schutzgütern unterrepräsentiert sein 
könnten.“ 

Nutztiere reagieren  
sehr empfindlich auf Störungen

Sachverständige Dr. Uta Schulze aus 
Bohlsen im Landkreis 
Uelzen referierte über 
die Auswirkungen des 
Erdkabelbaus auf die 
Nutztierhaltung im 
Stall und im Freiland. 
Sie betonte, dass Pla-
ner und betroffene 
Betriebsleiter schon 
weit im Voraus ent-
sprechende Maßnah-
men treffen müssen, 
um Verzögerungen 
und Belastungen be-
ziehungsweise wirt-
schaftliche Schäden 
zu vermeiden. 

„Wer eine Trasse 
zum Leitungsbau 

sucht, muss mit offenen Augen durch 
die vorgesehenen Gebiete gehen. Vor-
handene Zäune, Treibwege, Ställe oder 
Hinweisschilder zur Direktvermark-
tung können wichtige Hinweise auf 
mögliche Konflikte geben, die bei vo-
rausschauender Planung deutlich ver-
ringert werden können.“ 

Um bei Beeinträchtigungen ange-
messene Entschädigungen zu gewähr-
leisten, stünden zahlreiche Daten zur 
Verfügung. Hier sollten beispielsweise 
Abrechnungen der Molkerei, HIT- Be-
standsregister, Verkaufsabrechnungen 
mit Eierabnehmern, Schlachtabrech-
nungen und Futterlieferungen sowie 
Erfolgskonten herangezogen werden. 

Entscheidend sind  
ausreichende Vorlaufzeiten

„Die Einschränkungen, die durch 
große Baumaßnahmen in der Nähe zu 
Betrieben erfolgen können, sind eben-
falls sehr vielfältig. Neben dem direk-
ten Stressen der Tiere durch Lärm und 
etwa eine Aufstallung statt Weidegang 
ergeben sich etliche Folgekosten etwa 
für den Futtermehraufwand, Pflege der 
nicht genutzten Weide beziehungswei-
se Futterwerbung statt Weidegang, 
Mehrkosten durch Stallhaltung, Aber-
kennung des Weidemilchzuschlags 
oder in Extremfällen die Aberkennung 
des Bio-Status.“ Allgemein seien die 
monetären Ausfälle bei Bio-Betrieben 
höher als bei konventionellen, so 
Schulze. 

Wichtig bei zu erwartenden Ein-
schränkungen in der Tierhaltung seien 
lange Vorlaufphasen, denn Junghennen 
müssten Monate im Voraus bestellt 
werden und auch Schlachttermine 
stünden schon sehr langfristig fest. 
„Sprechen Sie rechtzeitig mit den 
Tierhaltern“, rief die Referentin den 
anwesenden Planern zu.

Und sie machte zwei Beispielrech-
nungen auf: Fünf Prozent weniger 

Legeleistung bei 100 
verendeten Tieren 
durch störende Bau-
maßnahmen kosten 
einen Legehennenbe-
trieb mit 13 500 Tie-
ren gut 5 000 Euro. 
Eine komplette Aus-
stallung bedeutet ei-
nen Ver lus t  von 
132 000 Euro. Diese 
Zahlen ließen sich aus 
den oben genannten 
Unterlagen ableiten.

Aufgrund der kom-
plexen Problematik 
empfahl Dr. Schulze 
betroffenen Betriebs-
leitern, sich Hilfe bei 

Der Vorsitzende der HLBS-Arbeits-
gruppe „Umweltschutz/Bodenkundli-
che Baubegleitung beim Leitungsbau“, 
Dr. Volker Wolfram, moderierte die 
Veranstaltung in Kassel und kritisierte: 
„Die landwirtschaftlichen Böden und 
die vom Leitungsbau betroffenen Be-
triebsleiter finden bei den Planungen 
quasi keine Berücksichtigung.“ Erfah-
rungsgemäß wiesen gestörte Böden je 
nach Bodentyp, die nach Tiefbaumaß-
nahmen wieder hergestellt worden 
seien, langfristig Ertragsverluste von 
bis zu minus 20 Prozent auf, so der 
Sachverständige aus Guxhagen. Er reg-
te an, dass wertvolle landwirtschaftli-
che Böden bei der Planung in die Wi-
derstandsklasse 1; wie auch beispiels-
weise Campingplätze; eingestuft 
werden sollten, um ihnen eine höhere 
Schutzwürdigkeit zuzurechnen.

Dr. Jörn Boller von der Bundesnetz-
agentur, der zuvor das Verfahren zur 
Präferenzraumermittlung für die Lei-
tungstrassen dargestellt hatte, gab zu, 
dass „landwirtschaftliche Böden even-
tuell bei der Bewertung ihrer Schutz-

Die Verlegung von Erdkabeln stellt für landwirtschaftliche Betriebe eine enorme Belastung 
dar. Sowohl Ackerbaubetriebe als auch Tierhalter können hiervon betroffen sein und 
müssen entsprechnd entschädigt werden.  Foto: landpixel

Wichtig bei zu erwartenden Ein-
schränkungen in der Tierhaltung 
sind lange Vorlaufphasen, so Dr. 
Schulze.  Fotos: Becker
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landwirtschaftlichen 
Sachverständigen zu 
holen. Aber auch die 
Netzbetreiber bezie-
hungsweise Planer 
sollten auf Sachver-
ständige zurückgrei-
fen, die mit der Bran-
che vertraut sind, hieß 
es in Kassel. 

Die Bedeutung  
von Drainagen 

Frieder Thömen 
von der Karl Möhle 
Drainagebau GmbH 
in 26188 Edewecht 
bei Oldenburg erläu-
terte, wie beim Bau 
von Erdkabeln auf 
landwirtschaftlichen 
Flächen mit den dort 
vorhandenen Drainagen verfahren 
wird beziehungsweise verfahren wer-
den sollte. „Zur Definition muss erst 
einmal klargestellt werden, wozu land-
wirtschaftliche Drainagen überhaupt 
da sind, denn das führt gerade in der 
Öffentlichkeit oft zu Missverständnis-
sen. Diese Drainagen sind nicht dazu 
gedacht, das Grundwasser abzusenken, 
sondern sollen überschüssiges Wasser 
von den Flächen ableiten. Viele land-
wirtschaftliche Nutzflächen wären 
ohne diese Drainierung überhaupt 
nicht nutzbar und fielen für die Nah-
rungsmittelproduktion aus“, stellte der 
Fachmann klar. Daher sei die Erhal-
tung der Drainagefunktion auf den von 
Leitungsbaumaßnahmen betroffen 
Flächen entscheidend für deren Rekul-
tivierung und die weitere landwirt-
schaftliche Nutzung. 

Wie Thömen ausführte, werden vor 
Baubeginn entlang der Trasse Gräben 
aufgebaggert und alle Saugleitungen 
in parallel zur Trasse verlaufenden 
Sammlern zusammengefasst. „Die 
Trasse wird nicht mit 
Saugleitungen ge-
quert, weil dort für 
einen langen Zeit-
raum mit Setzungen 
zu rechnen ist, welche 
die Funktion der 
Drainagen einschrän-
ken können; dazu ge-
nügen schon Absen-
kungen im Zentime-
terbereich.“ In der 
Trasse würden Drai-
nagen verlegt, die de-
ren Verlauf am Grund, 
auf dem gewachsenen 
Boden folgen. Not-
wendige Querungen 
von Sammlern müss-

ten so ausgeführt sein, 
dass keine Sackungen 
zu befürchten sind – 
beispielsweise auf 
Holzbohlen, die auf 
gewachsenem Boden 
aufliegen, so der Ex-
perte. 

Dies alles müsse di-
rekt während des 
Rückbaus erfolgen, 
weil es nach dem Wie-
derauftrag des Mut-
terbodens sehr viel 
aufwendiger werde, 
die Drainagen wieder 
herzustellen. Auch die 
Befahrbarkeit sei dann 
eingeschränkt und 
könne zu ungewollten 
Bodenverdichtungen 
führen.

„Leider ist bei neu-
en Playern, wie sie jetzt beim Leitungs-
bau auftreten, das Bewusstsein für die 
Wichtigkeit der Drainageerfassung 
nicht besonders aus-
geprägt“, resümierte 
Thömen die derzeiti-
ge Umsetzung dieser 
Maßnahmen. Auch 
wüssten oft die Be-
wirtschafter nicht, 
dass die Flächen tat-
sächlich gedränt sind, 
und es gäbe dann bei 
Probeaufgrabungen 
durchaus Überra-
schungen. 

Eine Rekultivierung  
braucht Zeit

Thema des Vortra-
ges von Prof. Dr. Tho-
mas Weyer, Fach-
hochschule Südwest-
falen, Soest, waren die Ansprüche an 
die Rekultivierung von Leitungstras-

sen. Er machte deut-
lich, dass ein Boden 
nach Aushub und 
Rückverfüllung in sei-
ner Struktur gestört 
ist und es unter ande-
rem zu Schadverdich-
tungen kommen kann. 
„Oftmals vergessen in 
diesem Zusammen-
hang wird die Boden-
biologie, die maßgeb-
lich an den Boden-
funktionen und der 
Ertragsfähigkeit be-
teiligt ist“, stellte der 
Experte fest. Ausge-
richtet an den Ansprü-
chen der Bodenlebe-

Dr. Volker Wolfram führte durch die 
Veranstaltung und kritisierte, dass 
landwirtschaftliche Belange zu we-
nig Berücksichtigung finden.

wesen müsste die Bodenruhe nach ei-
nem solchen Eingriff etwa acht Jahre 
betragen. 

Mindestens drei Jahre sollte ein Bo-
den seiner Ansicht nach ruhen, be- 
vor er wieder ackerbaulich genutzt 
werden kann. Zu einer Rekultivierung 
gestörter Standorte gehört laut Prof. 
Weyer die Ansaat von Leguminosen-
betonten Zwischenfruchtmischungen. 
Versuche mit verschiedenen Mischun-
gen aus Luzerne, Rotklee, Knaulgras, 
Gelbem Steinklee, Wiesenschwingel 
und Wildpflanzen hätten gezeigt, dass 
diese grundsätzlich alle dazu geeignet 
waren, die Bodenstruktur mittels 
Durchwurzelung deutlich zu verbes-
sern. Da die meisten Böden mehr oder 
weniger versauert seien, sollte zusätz-
lich bei der Widerherstellung des Bo-
dens Kalk zugesetzt werden. „Eine 
mehrjährige Bodenruhe erhöht den 
Erfolg einer Rekultivierung enorm“, 
betonte er. 

Angesicht der Herausforderung, die 
sich bei der Wiederherstellung land-

wirtschaftlicher Bö-
den nach dem Ein-
bringen von Erdka-
beln ergäben, sei ein 
unabhängige boden-
kundliche Baubeglei-
tung unerlässlich. Au-
ßerdem müsse ein 
Bodenschutzkonzept 
Grundlage für die Be-
auftragung bei Aus-
schreibungen sein. 
„Oft erhalten die 
günstigsten Anbieter 
den Zuschlag, an der 
notwendigen Experti-
se hinsichtlich des Bo-
denschutzes mangelt 
es dann aber in vielen 
Fällen.“ 

Als weitere wichtige 
Aspekte bei der Umsetzung des Netz-
ausbaus sieht Dr. Weyer die Kommu-
nikation und transparente Entschei-
dungen an. Fazit seines Vortrages: 
„Der beste Bodenschutz ist der Ver-
zicht auf die Verlegung von Erdka-
beln.“ 

Weitere Vorträge der Veranstaltung 
beschäftigten sich mit dem Planungs- 
und Ausbaustand der Strom-Übertra-
gungsnetze, der Rechtsprechung zur 
Entschädigung, der Eignung von Bet-
tungsmaterialien, der neuen Ersatz-
baustoffverordnung, der bodenkund-
lichen Baubegleitung, der Besteuerung 
bei Entschädigung und Schadenersatz, 
der Neuplanung von Trassen nach dem 
Präferenzverfahren, der Rekultivie-
rung von Abbaugelände und den Er-
gebnissen von Versuchsflächen der 
Netzbetreiber.   KB

Leider ist bei neuen Playern, wie sie 
jetzt beim Leitungsbau auftreten, 
das Bewusstsein für die Wichtigkeit 
von Drainagen nicht sehr ausge-
prägt, resümierte Frieder Thömen.

Prof. Weyer: „Der beste Boden-
schutz ist der Verzicht auf die Ver-
legung von Erdkabeln.“


